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An fra g e b e an t W 0 r tun g. 

In ~eantwor1l:ung der Anfrage cler Abg. Dr~ Gas s ~ 1 i 0 h und ;Genossen, 

betreffend die Erdhe der Entschädigung 'der Ausschussmitg1ieder des Getreidewirt­

sohafts-,--Viehwirtsohafts- und Milohausglei chsfondsjführt Bundes!llinister"­

fttr Land- und Forstwirtsohaft K rau s folgendes aus; 

Geschäftstühr,ende Aussohüsse sind beim Getreideausgleichsfonds und beim 

}'(ilchWirtsGhaftsf~ds eingesetzt worden. Beim Viehverkehrsfonds besteht kein 

geschäftsführender Aussohuss. 

Sowohl beim Qetreidaausg1eichsfonds als beim Milchwirtschaftsfonds 

gehören der Obmann und die beiden ObmannstellvertretaX' der VerVial.tungskommission 

dem geschäftsführenden Ausschuss an. Die Genannten beziehen für ihre Tätigkeit 

jm Ausschuss keine besondere Entsohädigung. Sie erhalten lediglioh jen~ Ent­

sohädigung. die ihnen als Obmann bzw. als Obmannste11vertl'eter naoh den ge­

setzliohenBestimmungen zusteht. Die bezüglichen Bestimmungen.sind"in § 10 

Abs.l des Get!eidewirtschaftsgesetzes und in § 13 Ahs .. l des Milchwirtsohafts­

gesetzes gegeben und besagen=- ''Der Obmann ,und die beiden Obmannste11 vertreter 

haben Anspruoh auf eine angemessene Entschädigungo Ihre Höhe wird vom Bundes­

minist~ri~ für ~and-und Forstwirtsohaft festgesetzt~" Die gleiche Bestimmung 

en:thält § 6 desViehverkebrsgesetzeso In Ausführung dieser gesetzlichen Be­

stimmungen ist bei jed()Il1 dar drei Wirtschaftsfonds die Entschädigung des Obme~ne8 

und der Obmannste1lvertreter vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

bestimmt worden. Die Entsohädigung ist nicht bei allen drei Wirtschaftsfonds 

gleioh hoch t da bei der Fe8tsetzung das Ausmas~ der anfallenden Aufgaben in 

Betraoht gezogen wurde. 

Die Entschädigung der Obmänner des Getreideausgleichsfonds und des 

Milohwirtsohaftstonds beträgt monatlich je 2.500 S, der vier Obmannste11vertrGt.or 

dieser Fonds monatlich je 800 S~ Der Obmann des Viehverkehrsfonds erhält eine 

monatliche Entschädigung von 1.000 S, die heiden Obmannstellvertreter dieses 

Fonds beziehen je 500 S mQnatlich~ Bei d.en angegebenen Entschädigungen handelt 

es sich um Bruttobeträge. 

Das Amt der übrigen Mitglieder de~. geschäftsführenden Aussohüsse ist 
/ 

wie das aller anderen Mitglieder der Verwaltungskommissionen ein unbesoldetes 

Ehrenamt.. Naoh den gesetzlichen Bestimmungen erhalten die ni.cht a.m Sitze der 

Kommission wohhhaften Mitglieder nur Reise- und AufenthaJ.tsgebühren. 
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